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GÄRTNER GRAF ACADEMY

INSPIRATION FÜR 	

KREATIVE GÄRTNER:INNEN

	 Beat Graf, Gartenbauingenieur und Maja Tobler, Landschafts-
	 architektin, haben die MASTERCLASS speziell für Leute wie  

dich ins Leben gerufen. Hier kannst du dein Wissen und deine 
praktische Fertigkeit rund um Pflanzen und Gärten gezielt und  
zu deinem beruflichen Vorteil ausbauen.  
 
In der MASTERCLASS «Gestalten mit Pflanzen» zeigen wir dir,  
wie man ästhetisch stilvolle, langlebige Pflanzungen ganzheitlich 
plant und umsetzt. Wir führen dich in eine Welt ein, die dir ein-
malige Perspektiven für deine Zukunft bietet. 

KONTAKT	 GÄRTNER GRAF AG   
Obere Laui 2072    
CH-9651 Ennetbühl 
 
kontakt@gärtner-graf.com  
+41 (0)44 242 30 60    
gärtner-graf.com
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

1. 	GELTUNGSBEREICH	 1.1 
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Be-
standteil jedes Unterrichtsvertrages, der aufgrund der Anmeldung 
für öffentlich ausgeschriebene Kurse, Studien- und Lehrgänge, 
Tagungen sowie sonstige Aus- und Weiterbildungsveranstal-
tungen (nachfolgend: Lehrveranstaltungen) des GÄRTNER GRAF 
ACADEMY (nachfolgend: GGA) zustande kommt. 
 
1.2 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten in der zum Zeit-
punkt der Anmeldung jeweils aktuellen und auf der Website der 
GGA publizierten Fassung. 
 
1.3 
Besondere Bestimmungen und Vereinbarungen für einzelne 
Lehrveranstaltungen gehen diesen Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen vor. 
 
1.4 
Für die Weiterbildung nach Mass gelten diese Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen nur, wenn die Parteien dies ausdrücklich 
vereinbaren.

2. 	ANMELDUNG 	 2.1
	 UND VERTRAGSABSCHLUSS	 Die Anmeldung hat via GGA-Website oder schriftlich zu erfolgen. 

Die Anzahl der Plätze in den Lehrveranstaltungen ist beschränkt. 
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs be-
rücksichtigt. 
 
2.2 
Der Unterrichtsvertrag kommt mit der schriftlichen Bestätigung 
der Aufnahme in eine bestimmte Lehrveranstaltung durch die 
GGA zustande.
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3. 	GEWÄHRLEISTUNG 	 3.1
	 UND VERTRAULICHKEIT	 Die GGA gewährleistet die sorgfältige Durchführung der Lehr-

veranstaltungen – entsprechend einem qualitativ hohen, pra-
xisgerechten Standard. Modifizierungen und Umstellungen im 
Programm, die Art und Weise der Durchführung (Präsenz oder 
virtuell) sowie Wechsel bei den Dozierenden, welche das Lernziel 
und den Charakter der Lehrveranstaltung nicht wesentlich  
verändern, bleiben vorbehalten. 
 
3.2 
Die GGA gewährleistet, dass die personen- oder unternehmens-
bezogenen Daten von Kund:innen nur für den internen Gebrauch 
verwendet werden. 
 
3.3 
Teilnehmende gewährleisten, keine personen- oder unterneh-
mensbezogenen Informationen, die sie im Umfeld einer Veran-
staltung an der GGA, von Teilnehmenden, Dozierenden oder 
Drittbeteiligten erfahren, weiterzuverwenden, umzuarbeiten  
oder bekannt zu geben.

4. 	KOSTEN	 In den Kosten für die Lehrveranstaltungen sind Präsenz- oder 
Online-unterricht sowie die Lehrunterlagen inbegriffen, nicht aber 
die Kosten für Anreise, Übernachtung, Verpflegung, Literatur, 
allfällig notwendige Software etc.

5. 	ZAHLUNGSBEDINGUNGEN	 5.1 
Die Kosten werden mit der Einladung in Rechnung gestellt und 
sind vor Beginn der Lehrveranstaltung innerhalb der auf der 
Rechnung angegebenen Frist zu bezahlen. Bei MASTERCLASS 
Lehrgängen sind die Kosten in Semesterraten zu entrichten. 
 
5.2 
Bei Zahlungsverzug ist die GGA berechtigt, ab dem zweiten 
und für jedes weitere Mahnschreiben CHF 50.– in Rechnung zu 
stellen. Ausserdem kann die GGA gegenüber Teilnehmenden im 
Zahlungsverzug sämtliche Leistungen einstellen.
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6. 	DAUER UND BEENDIGUNG 	 6.1
	 DES VERTRAGES	 Der Vertrag ist auf die Dauer der Lehrveranstaltung befristet und 

kann nur unter den nachstehenden Voraussetzungen vorzeitig  
beendet werden. 
 
6.2 Rücktritt durch die GGA 
Die GGA ist berechtigt, eine Lehrveranstaltung aus besonderen 
Gründen nicht durchzuführen, insbesondere bei einer zu geringen 
Anzahl Anmeldungen oder einem Ausfall von Dozierenden. 
Die GGA setzt die Teilnehmenden so frühzeitig wie möglich von 
der Absage einer Lehrveranstaltung in Kenntnis und erstattet  
bereits entrichtete Kurskosten vollumfänglich zurück. Für all-
fällige dadurch entstandene Unkosten (z.B. Reise- oder Hotel-
spesen) haftet die GGA nicht. 
 
6.3 Rücktritt durch Teilnehmende 
Eine Kündigung des Unterrichtsvertrages ist ohne Angabe von 
Gründen bis zum Beginn der Lehrveranstaltungen unter den 
nachstehenden Voraussetzungen möglich und hat schriftlich  
zu erfolgen. Für die Rechtzeitigkeit der Kündigung gilt das Datum 
des Empfangs.  
 
6.3.1 Rücktritt von Tagungen, Kursen und sonstigen  
Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen: 
	 bis 14 Tage vor Beginn: ohne Kostenfolge 
	 13 Tage vor Beginn und später: gegen Entrichtung von 50%  

	 der Kosten 
 
6.3.2 Rücktritt von MASTERCLASS Lehrgängen 
	 bis Anmeldeschluss ohne Kostenfolge 
	 nach Anmeldeschluss bis 29 Tage vor Beginn des Lehrgangs 

	 gegen Entrichtung von 50% der Kosten 
	 28 Tage vor Kursbeginn und später gegen Entrichtung von 

	 100% der Kosten
 

Bei Abbruch eines Lehrgangs sind die gesamten Kosten ge-
schuldet.
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7. 	HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG	 Die GGA haftet im Zusammenhang mit den Zusicherungen unter 
Ziffer 3 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nur für ab-
sichtlich und grobfahrlässig verursachte Schäden. Im Übrigen ist 
die Haftung für Vermögens- und Folgeschäden – soweit gesetz-
lich zulässig – ausgeschlossen.

8. 	ÄNDERUNGEN DER ALLGEMEINEN 	 Die GGA behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Geschäfts-
	 GESCHÄFTSBEDINGUNGEN	 bedingungen jederzeit zu ändern. Gemäss Vorbehalt von Ziffer 

1.2. sind Teilnehmende während ihrer Kursdauer davon nicht 
betroffen.

9. 	ANWENDBARES RECHT 	 9.1.
	 UND GERICHTSSTAND	 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Einzelverein-

barungen über die Teilnahme an Lehrveranstaltungen der GGA 
unterstehen Schweizer Recht. 
 
9.2 
Ausschliesslicher Gerichtsstand für sämtliche sich im Zusam-
menhang mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
Einzelvereinbarungen über die Teilnahme an Lehrveranstaltungen 
der GGA ergebenden Streitigkeiten ist der Sitz der GGA – sofern 
dem keine zwingenden Gerichtsstände des Bundesrechts entge-
genstehen.

		


